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Zusammenfassung  

 
Inhalt der Studie ist die Darstellung der Differenzkosten und des Förderbedarfs zur 
Markteinführung der Elektromobilität auf Grundlage unterschiedlicher Szenarien. Die 
Studie berechnet außerdem die vermiedenen Treibhausgasemissionen sowie die 
vermiedenen Importkosten fossiler Energieträger. 

 

Förderbedarf der E-Mobilität: 

Bis 2020 sollen nach den Planungen der Bundesregierung eine Million (Straßen-) 
Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer 
Förderung um die Investitionsmehrkosten auszugleichen. Ausgehend von einer Flotte 
aus Leichtfahrzeugen, PKW herkömmlicher Bauweise, Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, 
Kleintransportern und Bussen beläuft sich das Fördervolumen bis 2020 auf etwa 840 
Millionen Euro. Grundlage der Berechnung ist dabei eine Prognose über die 
Entwicklung der Energiekosten (200 US$2008/Barrel Öl im Jahr 2020) und der 
Batteriekosten (300 Euro/kWh im Jahr 2020). Die Berechnungen zeigen, dass das 
gesteckte Ziel mit diesem Fördervolumen erreicht werden kann. Dabei werden die bei 
der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs entstehenden Differenzkosten gegenüber 
konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor vollständig ausgeglichen. Das 
Fördervolumen wird nicht linear auf die Jahre verteilt, sondern richtet sich nach der 
Verfügbarkeit der entsprechenden Fahrzeugklasse. So wird in den ersten Jahren 
schwerpunktmäßig der Ausbau von Leichtfahrzeugen gefördert, wobei sich die 
Förderung zwischen 2012 und 2014 auf den Bereich von Klein- und Mittelklassewagen 
verschiebt. Im Jahr 2015 erreicht die Förderung mit knapp 140 Millionen Euro ihren 
Höhepunkt und kann danach schrittweise zurückgefahren werden. Ab 2020 würden 
alle Elektrofahrzeuge wirtschaftlich rentabel sein.  

Bei einem moderaten Energiepreisanstieg (100 US$2008/Barrel Öl im Jahr 2020) erhöht 
sich das Fördervolumen auf eine Milliarde Euro bis 2020. Der Förderhöhepunkt liegt 
mit knapp 160 Millionen Euro dabei erst im Jahr 2016. Auch 2020 und darüber hinaus 
würde noch eine Förderung von Elektro-Kleinwagen notwendig sein. 

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn die Batteriekosten nicht so stark absinken. Bei einem 
Batteriepreis von 500 Euro/kWh und einem moderaten Energiepreisanstieg auf 100 
US$2008/Barrel Öl im Jahr 2020 erhöht sich das benötigte Fördervolumen auf bis zu 2,7 
Milliarden Euro. Eine Förderung einzelner Fahrzeugklassen ist auch noch nach 2020 
notwendig. 
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Im Jahr 2020 vermeiden eine Million Elektrofahrzeuge – abhängig vom Anteil 
Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch – zwischen 1,14 und 2,1 Millionen t 
Treibhausgase (CO2eq) und zwischen 320 und 790 Millionen Euro/a fossiler 
Energieimporte. 
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1 Einleitung 

Am Anfang war das Elektroauto… 

Ende des vorletzten Jahrhunderts verdrängte der Verbrennungsmotor den elektrischen 
Antrieb der ersten motorisierten Fahrzeuge. Nun, gut hundert Jahre später, soll der 
Elektroantrieb den Verbrennungsmotor wieder ablösen. Dafür gibt es gute Gründe.  

Neben der Endlichkeit des Energieträgers Öl und der Energieimportabhängigkeit 
erweisen sich vor allem die durch den Verbrennungsvorgang verursachten 
Treibhausgase als Klimaproblem. Schließlich stammen knapp 20 % der 
Treibhausgasemissionen aus dem Verkehrssektor in Deutschland. Darüber hinaus 
führen die konventionellen Antriebe gerade in den Innenstädten zu einer erheblichen 
Lärm- und Feinstaubbelastung. Dies zu verringern hat sich auch die Bundesregierung 
zum Ziel gesetzt und in ihrem integrierten Energie- und Klimaprogramm von August 2007 
(IEKP, Meseberger Beschlüsse) hierzu erstmals Vorgaben, Ziele und Aufgaben für die 
Markteinführung von Elektro- und Hybridfahrzeugen in Deutschland formuliert 
(Maßnahme 26). Diese hat sie mit ihrem am 19. August 2009 verabschiedeten 
„Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität“1 und den damit verbundenen finanziellen 
Anreizen für den Ausbau der Elektromobilität nochmals bekräftigt. 

Hierin wird erneut das Ziel formuliert, Forschung und Entwicklung sowie 
Marktvorbereitung und Markteinführung von batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen in 
Deutschland voranzubringen. Damit soll Deutschland zum Leitmarkt Elektromobilität 
ausgebaut werden. Zudem wurde eine Gemeinsame Geschäftsstelle Elektromobilität 
(GGE) der Bundesregierung gegründet, die als einheitliche Anlaufstelle und Sekretariat 
der Bundesregierung in Sachen Elektromobilität dienen soll. 

Die meisten der derzeit neu veröffentlichten Studien beziehen sich auf Fragen der 
Elektromobilität wie z.B. der Batteriekostenentwicklung oder der Einordnung der 
Elektromobilität in die Entwicklung der Automobilindustrie. Die politische Debatte wird 
bestimmt von der Frage der Fördernotwendigkeit bzw. der Festlegung einer 
Pauschalsumme zur Förderung.  

Die vorliegende Studie „Klimafreundliche Elektromobilität: Finanzielle Hürden zur 
Markteinführung bis 2020“ stellt einen weiteren Beitrag zur Markteinführung der 
Elektromobilität dar. Mit ihr werden der Förderbedarf der Elektromobilität im 
Straßenverkehr bis zum Jahr 2020 aufgezeigt, sowie die vermiedenen 

                                               
1 Bundesregierung, Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung, August 2009, 
http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1091800/Nationaler-Entwicklungsplan-Elektromobilitaet.pdf. 
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Treibhausgasemissionen und die vermiedenen Importkosten fossiler Energieträger 
dargestellt. 

Grundlage für die Berechnungen der Studie ist eine Prognose des jährlichen Zuwachses 
von Elektrofahrzeugen. Dafür wird in einem Szenario die Entwicklung der verschiedenen 
Fahrzeugtypen bis 2020 dargestellt (siehe Kapitel 2.3.1). Der Förderbedarf pro Fahrzeug 
und das gesamte Fördervolumen werden mit verschiedenen Energie- und 
Batteriekostenvarianten ermittelt (siehe Kapitel 2.3.3 und 2.3.4).  

Die Studie untersucht außerdem, wie sich unterschiedliche Anteile Erneuerbarer 
Energien am Stromverbrauch auf die Vermeidung fossiler Energieträger auswirken. Dafür 
werden in den Kapiteln 3 und 3.2 auf Basis des Ausbauszenarios für Elektrofahrzeuge, 
der Energiepreisvarianten und verschiedener Stromszenarien die Einsparungen von 
CO2-Emissionen und die vermiedenen Importkosten fossiler Energieträger berechnet. Die 
Studie ermittelt damit den Klimaschutzbeitrag von einer Million Elektrofahrzeugen im Jahr 
2020. 

Die Studie bewertet somit auch die Einschätzung, dass eine verstärkte Nutzung von 
Elektroantrieben im Verkehrsbereich gegenüber konventionellen Verbrennungsmotoren 
nur dann klimapolitisch vorteilhaft ist, wenn die dazu benötigte Energie möglichst 
weitgehend aus Erneuerbaren Energien stammt. 

Wie Abbildung 1 verdeutlicht, hängt die Treibhausgas-Bilanz eines elektrischen Antriebs 
entscheidend von der Art des genutzten Stroms ab. Bei der Verwendung von Strom aus 
Steinkohle weist der Elektroantrieb danach sogar eine schlechtere Bilanz als ein mit 
fossilen Kraftstoffen betriebener Verbrennungsmotor auf. Allerdings ist der Treibhausgas-
Ausstoß pro Kilometer bei einem Elektrofahrzeug schon jetzt niedriger als bei den 
fossilen Kraftstoffen Benzin und Diesel, sofern der deutsche Strommix mit seinem Anteil 
Erneuerbarer Energien zu Grunde gelegt wird. In einer neuen Studie des 
Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) wird zudem deutlich, dass die CO2-
Emissionen pro Kilometer in den nächsten Jahren bei den fossilen Kraftstoffen außerdem 
erheblich zunehmen werden. Diese Entwicklung ergibt sich daraus, dass einerseits 
immer aufwendigere Technik und mehr Energie zur Förderung der konventionellen 
Erdöle benötigt wird und andererseits der Anteil unkonventioneller Erdöle (z.B. Öl aus 
Teersand oder Ölschiefer) weiter steigen wird2. 

Gleichzeitig wird der Anteil Erneuerbarer Energien am deutschen Strommix in den 
nächsten Jahren zunehmen. So geht das Bundesumweltministerium in seiner Leitstudie3 

                                               
 

2 ERA (Energy Research Architecture), Auswirkungen fossiler Kraftstoffe – Treibhausgasemissionen, 
Umweltfolgen und sozioökonomische Effekte, November 2009. 
3 BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit), Leitszenario 2009: 
Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland unter 
Berücksichtigung der europäischen und globalen Entwicklung, Kurzfassung, August 2009. 
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für das Jahr 2020 von einem Anteil von 35,2 % Strom aus Erneuerbare Energien aus, der 
BEE und die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE)4 in ihrer Branchenprognose sogar 
von einem Anteil von 47 %. 

 

 

Abbildung 1: Treibhausgasemissionen verschiedener Kraftstoffe und Antriebsarten5. 

Die von der Regierung in ihrem „Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität“ 
angestrebte Zahl von einer Million Elektro-Straßenfahrzeugen auf deutschen Straßen bis 

                                                                                                                                                  
 
4 BEE (Bundesverband Erneuerbare Energie) und AEE (Agentur für Erneuerbare Energien), 
Stromversorgung 2020 – Wege in eine moderne Energiewirtschaft, Januar 2009. 
5 AEE, http://www.unendlich-viel-energie.de/de/verkehr/detailansicht/browse/1/article/127/erneuerbare-
mobilitaet-ist-unverzichtbarer-motor-des-klimaschutzes.html, Februar 2010. 
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20206 bedeute dabei nur einen geringen Mehrverbrauch an Strom. Dieser kann ohne 
Probleme durch den erwarteten Zuwachs an Erneuerbaren Energien gedeckt werden. 
Allein die Steigerung der Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien im Jahr 2008 
gegenüber 2007 lag mit rund 5,7 Milliarden Kilowattstunden fast dreimal so hoch wie der 
gesamte von der Bundesregierung prognostizierte Verbrauch der Elektroflotte (1,98 
Milliarden Kilowattstunden) im Jahr 2020. 

 

 

Abbildung 2: Erneuerbare Elektromobilität: Wenig Strom für viele Fahrzeuge7 

 

                                               
6 Bundesregierung, Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung, August 2009, S. 2. 
7 AEE, http://www.unendlich-viel-energie.de/de/verkehr/detailansicht/browse/1/article/127/erneuerbaren-
energien-decken-strombedarf-fuer-elektroautos.html, Februar 2010. 
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2 Differenzkosten der Elektromobilität im Straßenve rkehr bis 
2020 

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Aspekte der Entwicklung der Elektro-
mobilität und ihrer Differenzkosten bis 2020 dargestellt: 

- die Annahmen zur Entwicklung des Straßenverkehrs 

- das Elektromobilitätsszenario: Entwicklung der verschiedenen Fahrzeugtypen 

- die Annahmen der Energieverbräuche von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor 

- die Annahmen der Kostenentwicklung: Batterie- und Energiekosten 

- die Ergebnisse der Differenzkostenberechung: Kosten pro Fahrzeug und gesamtes 
Fördervolumen 

 

 

2.1 Entwicklung  des Verkehrssektors bis 2008  
 

Mit über 80 % macht der Straßenverkehr den größten Anteil des Energieverbrauchs im 
Verkehrssektor aus (siehe Abbildung 3).  
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Energieverbrauch im Verkehrssektor 

 
(gesamter Endenergieverbrauch im Verkehrssektor 2008: 728 Mrd. kWh) 

Abbildung 3: Energieverbrauch im Verkehrssektor 20088 

 
Während der Anteil des Straßenverkehrs am gesamten Personenverkehrsaufkommen in 
den letzten 17 Jahren leicht von 91 auf 88 % gesunken ist, sind die gesamten 
Personenkilometer auf der Straße stark von 800 auf über 960 Milliarden km gestiegen. Die 
geringe Abnahme des Anteils ist weniger auf die Zunahme des Eisenbahnverkehrs als auf 
die Verdoppelung des Luftverkehrs zurückzuführen (siehe Abbildung 4). 

 

Im Güterverkehr hat in den letzten 17 Jahren sowohl der Anteil der auf der Straße 
transportierten Güter am gesamten Verkehrsaufkommen von 61 auf 70%, als auch die 
Transportmenge von 246 auf 467 Milliarden Tonnenkilometer9 zugenommen (siehe 
Abbildung 5)10. 

 

                                               
8 BMU, Leitszenario 2009. August 2009. 
9 1 Personenkilometer (pkm) = Beförderung von einer Person über einen Kilometer;  
1 Tonnenkilometer (tkm) = Beförderung von Gütern mit einem Gewicht von 1 t über 1 km. 
10 BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), Verkehr in Zahlen 2008/2009, 
Oktober 2008. 
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Abbildung 4: Anteile der Verkehrsträger am Personenverkehr11 

 

 

Abbildung 5: Anteile der Verkehrsträger am Güterverkehr12 

                                               
11 BMVBS, Verkehr in Zahlen 2008/2009, Oktober 2008. 
12 Ebd. 
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2.2 Zukünftige Entwicklung des Verkehrssektors  

Verkehrsexperten gehen davon aus, dass auch in Zukunft der Straßenverkehr weiter 
zunehmen wird. So geht z.B. die RENEWBILITY-Studie davon aus, dass bis 2020 der 
Personenverkehr um bis zu 10 % und der Güterverkehr sogar um bis zu 30 % gegenüber 
2005 wachsen werden13. 

 

2.3 Differenzkostenentwicklung der Elektromobilität  bis 2020 

 

2.3.1 Untersuchungsrahmen  

Dieses Kapitel befasst sich mit der möglichen Entwicklung der Elektromobilität im 
Straßenverkehr und der dazu benötigten Fördersumme. Grundannahme des 
Ausbauszenarios dieser Studie (Tabelle 1) ist das Ziel der Bundesregierung bis 2020 
eine Million Elektrofahrzeuge im deutschen Straßenverkehr zu erreichen14. 

 

Dabei werden folgende Fahrzeugklassen berücksichtigt: 

 

·  Elektroleichtfahrzeuge 

·  Elektro-PKW mit konventioneller Bauweise (Klein- und Mittelklassewagen) 

·  Plug-In-Hybrid-PKW (PHEV) 

·  Kleintransporter (leichte Bauweise) 

·  Elektro-LKW (3,5-7,5 t) 

·  PHEV-LKW (3,5-7,5 t) 

·  PHEV-Linienbus 

 

Bei PHEV- und Elektro-PKW erfolgt zusätzlich eine Aufteilung zwischen Kleinwagen, 
Mittelklasse- und Oberklassewagen. Elektroroller und -fahrräder wurden in der Studie 
nicht berücksichtigt. 

 

                                               
13 Öko-Institut und DLR-Institut für Verkehrsforschung, RENEWBILITY. Stoffstromanalyse nachhaltige 
Mobilität im Kontext erneuerbarer Energien bis 2030, Endbericht. Berlin, Dezember 2009. 
14 Bundesregierung, Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung, August 2009. 



Klimafreundliche Elektromobilität: Finanzielle Hürden zur Markteinführung bis 2020 
Autoren: Norbert Kortlüke, Björn Pieprzyk  9 
 

 

Folgende Kriterien liegen dem Ausbauszenario der Fa hrzeugflotte (siehe Tabelle  1) 
zu Grunde: 
 
- Angepasste Fortschreibung des Fahrzeugmixes 
- Verfügbarkeit der Fahrzeuge 
- Reichweite der Fahrzeuge 
- Ansprüche der Nutzer/Verändertes Fahrverhalten 
 
Die Kriterien haben Auswirkungen auf die Entwicklung der Fahrzeugklassen 
(Kleinwagen, Mittel- und Oberklasse) und die Anteile von reinen Elektrofahrzeugen und 
PHEV. 
 
 
- Angepasste Fortschreibung des Fahrzeugmixes/Verfügb arkeit der Fahrzeuge/ 

Reichweite der Fahrzeuge: 
 
Der heutige Fahrzeugmix wird fortgeschrieben, aber an die Verfügbarkeit der Fahrzeuge 
und die elektrische Reichweite angepasst. Die aktuelle Anzahl von Elektrofahrzeugen ist 
mit wenigen tausend noch gering15, da vor allem kleine Leichtfahrzeuge wie der CityCom, 
Reva, Twike und Think in kleinen Serien produziert werden. In den nächsten Jahren wird 
sich das Angebot deutlich erweitern, da auch die großen Hersteller bereits 
Serienfahrzeuge wie den i-MiEV vorgestellt oder den Bau von Elektrofahrzeugen 
angekündigt haben16. 
 

Trotzdem wird das Angebot der meisten Fahrzeugklassen wie z.B. PHEV-PKW, 
Elektrotransporter und Busse auch in den nächsten Jahren noch begrenzt sein. Hinzu 
kommt die begrenzte Reichweite, so dass Elektrofahrzeuge vor allem als Zweitwagen in 
Großstädten und Ballungsräumen genutzt werden. Dadurch haben Leichtfahrzeuge und 
Elektro-Kleinwagen (inkl. PHEV) mit 3 % einen höheren Anteil an ihrer Bestandsklasse  

 

                                               
15 Eine genaue Zahl der Elektrofahrzeuge in Deutschland ist nicht ermittelbar, weil nicht alle 
Elektrofahrzeuge als solche von der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes erfasst werden. 
Ruschmeyer, T., Vorsitzender Bundesverband Solare Mobilität, mdl. Information Februar 2010.  
KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), Fahrzeugzulassungen. Bestand, Fahrzeugklassen und Aufbauarten. 01. 
Januar 2009. 
16 BMU, Konzept eines Programms zur Markteinführung von Elektrofahrzeugen – 1. Schritt: 
Marktaktivierung von 100.000 Elektrofahrzeugen bis 2014. Berlin, 15. September 2009; Berenberg Bank 
und HWWI (Hamburgisches WeltWirtschafts Institut), Mobilität, Strategie 2030 – Vermögen und Leben in 
der nächsten Generation, November 2009. 
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als Elektro-Mittel- und Elektro-Oberklassewagen (1 % Anteil am Bestand). Der Anteil der 
Elektrotransporter und -LKW beträgt etwa 3 % am Bestand durch die gezielte 
Flottenförderung. 

Elektrofahrzeuge haben im Jahr 2020 insgesamt etwa einen Anteil von 2 % am 
gesamten Bestand von PKW, LKW und Bussen. 

 

- Ansprüche der Nutzer/Verändertes Fahrverhalten - Au swirkungen auf die 
Anteile von reinen Elektrofahrzeugen und PHEV: 

 
Weil die meisten PKW-Nutzer nicht auf eine große Reichweite verzichten wollen, besteht 
außerdem die Hälfte der Fahrzeuge im Jahr 2020 aus PHEVs. Das ist vor allem durch 
den Hybridantrieb bedingt, der eine große Reichweite ohne große Batterien ermöglicht. 

Die Studie geht aber auch davon aus, dass es zu einer deutlichen Zunahme der heutigen 
Nutzung von Elektroleichtfahrzeugen kommt und im Jahr 2020 diese Fahrzeuge ein 
Viertel des gesamten Elektro-Fahrzeugbestandes ausmachen. Das setzt ein verändertes 
Nutzer- und Fahrverhalten voraus. Für die Berechnungen wird angenommen, dass 
aufgrund steigender Ölpreise und steigendem Umweltbewusstsein immer mehr PKW-
Nutzer, insbesondere Pendler, bereit sind, Elektroleichtfahrzeuge mit weniger Komfort zu 
nutzen.  
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25.000      50.000      15.000   14.000  
    

4.200  
  

12.000  
     

400  

2018     61.300      41.000       50.000      40.000  
    

40.000    100.000      25.000   18.000  
    

5.600  
  

17.000  
     

600  

2019     91.300      61.000       90.000      60.000  
    

60.000    180.000      40.000   23.000  
    

7.200  
  

23.000  
     

800  

2020   131.300      91.000     150.000    100.000  
  

100.000    300.000      60.000   30.000  
    

9.000  
  

30.000  
  

1.000  

Tabelle 1: Szenario: Jährlicher Zuwachs von Elektrofahrzeugen bis 2020 (1 Million 
Fahrzeuge) – Bestandszahlen 

 
2.3.2 Methodik 

Diese Studie nimmt an, dass für die Förderung von Elektrofahrzeugen nicht die 
gesamten Zusatzkosten, die durch den höheren Kaufpreis eines Elektrofahrzeugs 
entstehen, ausgeglichen werden müssen. Stattdessen wird erwartet, dass es ausreicht, 
mit der Fördersumme nur die Differenzkosten des Elektrofahrzeugs abzudecken. Für die 
Berechnung der Differenzkosten werden von den zusätzlichen Anschaffungskosten die 
eingesparten Energiekosten abgezogen.  
 
Zudem wird erwartet, dass der Ausgleich der Differenzkosten ein ausreichender 
monetärer Anreiz für den Kauf eines Elektrofahrzeugs ist, da die Kunden von 
Elektrofahrzeugen oftmals bereit sind, einen Aufpreis zu zahlen. Für die 
Aufpreisbereitschaft gibt es mehrere Gründe: 
 

·  die geringeren Energiekosten der Elektrofahrzeuge 
·  das ökologische Image der Elektrofahrzeuge 
·  der First-Mover-Effekt, eine neue Technologie zu nutzen 
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Die Aufpreisbereitschaft muss aber noch zusätzlich durch weiche Instrumente verstärkt 
werden, wie z.B. die Nutzung von Busspuren17. 
 
Für die Berechung der Zusatzkosten werden wie in der RENEWBILITY-Studie nur die 
Batteriekosten berücksichtigt und nicht die Zusatzkosten von Elektrofahrzeugen, die z.B. 
bei einem PHEV durch den Elektromotor und die Motorsteuerung entstehen, da parallel 
zum Ausbau der Elektromobilität auch die Kosten der Referenzfahrzeuge mit 
Verbrennungsmotoren durch Effizienzmaßnahmen steigen18. Es werden außerdem nicht 
die zusätzlichen Kosten berücksichtigt, die durch die Kleinserienproduktion von 
Elektrofahrzeugen entstehen. In den ersten Jahren werden Elektrofahrzeuge weltweit 
noch in kleinen Stückzahlen produziert. Im Rahmen dieser Studie kann nicht ermittelt 
werden, wie stark sich dadurch der Kundenendpreis erhöht. Große Hersteller werden 
wahrscheinlich ihre Forschungs- und Entwicklungskosten auf die gesamte Fahrzeugflotte 
und nicht nur auf die Elektroautos verteilen. Durch die Zusammenarbeit mehrerer 
Hersteller können die Kosten pro Fahrzeug zusätzlich gesenkt werden. 
 
Für die Berechnung der eingesparten Energiekosten werden die Kraftstoff- und die 
Strombezugskosten während der gesamten Batterielebensdauer berücksichtigt (siehe 
Tabelle A im Anhang). Die Berechnung nimmt Bezug auf Reichweite, Größe und Gewicht 
der Fahrzeuge. Für die Berechnung des Stromverbrauchs der Elektrofahrzeuge nutzt die 
Studie die Angaben von Herstellern und in der Literatur angegebene Werte19. Fahrzeuge 
wie der Innoscooter (Elektroroller), die zweisitzigen Leichtfahrzeuge CityEl und Twike, 
das viersitzige Leichtfahrzeug REVAi, der Kleinwagen Mitsubishi i-MiEV, das Plug-in-
Hybrid-Fahrzeug Cleanova, der Kleintransporter Duracar, sowie der Leicht-LKW Modec 

                                               
17 Nach Umfragen gibt es eine Aufpreisbereitschaft von bis zu 3.500 Euro, wenn zusätzliche Anreize, wie 
die Nutzung von Busspuren, geschaffen werden. BMU, Konzept eines Programms zur Markteinführung von 
Elektrofahrzeugen – 1. Schritt: Marktaktivierung von 100.000 Elektrofahrzeugen bis 2014. Berlin, 15. 
September 2009. 
18 Öko-Institut und DLR-Institut für Verkehrsforschung, a.a.O. Durch Effizienzsteigerungen der PKW mit 
Verbrennungsmotor entstehen Zusatzkosten von bis zu 4.500 Euro/Fahrzeug, die deutlich höher liegen als 
z.B. die Zusatzkosten durch den Elektromotor und die Motorsteuerung. Diese Zusatzkosten liegen bei 
PHEV bei bis zu 2.400 Euro. 
19 Engel, T., Plug-in Hybrids. Studie zur Abschätzung des Potentials zur Reduktion der CO2-Emissionen im 
PKW-Verkehr bei verstärkter Nutzung von elektrischen Antrieben im Zusammenhang mit Plug-in Hybrid 
Fahrzeugen, September 2007; Öko-Institut und DLR-Institut für Verkehrsforschung, RENEWBILITY. 
Stoffstromanalyse nachhaltige Mobilität im Kontext erneuerbarer Energien bis 2030. Zweiter 
Zwischenbericht, August 2009; und Endbericht. Berlin, Dezember 2009; Kalhammer, F. et al., Status and 
Prospects for Zero Emissions Vehicle Technology Report of the ARB Independent Expert Panel 2007, 
Prepared for State of California Air Resources Board (CARB). Sacramento 2007. 
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dienen der Studie dabei als Referenzmodelle für bereits auf dem Markt vorhandene 
Elektrofahrzeuge20.  

 

Es werden zwei Stromtarife, Haushalts- und Gewerbekundentarif, unterschieden, um die 
Differenzkosten für die individuelle Nutzung des Elektrofahrzeugs und für den Einsatz 
des Elektromobils im Rahmen gewerblicher Nutzung (z.B. Post, Firmenfuhrparks, 
Sozialverbände, Kommunen usw.) darzustellen21. 

 

Die Berechnung des Kraftstoffverbrauchs der Referenzfahrzeuge22 basiert auf den 
Durchschnittswerten des Kraftfahrtbundesamtes für Neufahrzeuge und den TREMOD-
Fahrzyklen23. Es werden damit nicht die effizientesten Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor, wie z.B. sehr effiziente Dieselfahrzeuge, sondern der Durchschnitt von neuen 
Fahrzeugen mit Otto- und Dieselmotoren durch die Elektrofahrzeuge ersetzt. 

 

Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch der PKW sinkt bis 2020 um 10 %, der 
Verbrauch der LKW und Busse um 7 % analog zu den Annahmen des Basisszenarios 
des RENEWBILITY-Projektes24. 

 

Die Energieeinsparungen von Elektrofahrzeugen gegenüber Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotoren werden sehr stark davon beeinflusst, ob vor allem Fahrten im 
städtischen Raum oder der derzeitige Mix von Fahrten inner- und außerorts elektrisch 
zurückgelegt werden. In dieser Studie wird vereinfacht angenommen, dass die Fahrten 
der Elektrofahrzeuge dem EU-Normzyklus (ein Drittel innerorts; zwei Drittel außerorts) 
entsprechen. Die Einsparungen würden höher ausfallen, wenn vor allem Stadtfahrten 

                                               
20 Mit dem Begriff Referenzmodell wird in dieser Studie ein Beispielmodell für ein Elektrofahrzeug 
bezeichnet. Vgl. http://www.quicc.eu/DURACAR_de; http://www.revaglobal.com; Schwegler, U. (e’mobile), 
Leichte Elektro-LKW bei Feldschlösschen, Zwischenbericht der Begleitforschung, September 2008; 
http://www.mitsubishi-motors.de/modelle/neuheiten/imiev/1; http://www.twike.com. 
21 Dafür werden zwei Tarife verglichen: Haushaltskunden mit einem jährlichen Strombedarf von 4.000 kWh 
und Gewerbekunden mit einem jährlichen Strombedarf zwischen 10.000 und 100.000 kWh. Haushaltstarif 
nach BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie), Zahlen und Fakten – Energiedaten - 
Nationale und Internationale Entwicklung, 03. September 2009. Gewerbekundentarif nach 
http://www.verivox.de. Entwicklung der Stromkosten bis 2020 nach IfnE (Ingenieurbüro für neue Energien), 
Strom aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2020, Kosten-Nutzen-Betrachtung ausgewählter Aspekte, 
Januar 2009. 
22 Referenzfahrzeuge sind Vergleichsfahrzeuge mit Verbrennungsmotor. 
23 Dafür wurden die KBA-Werte vereinfacht um 7 % erhöht, um realen Fahrzyklen gerecht zu werden. Vgl. 
KBA, Fahrzeugzulassungen, Neuzulassungen, Emissionen, Kraftstoffe, Jahr 2008, März 2009; vgl. Öko-
Institut und DLR-Institut für Verkehrsforschung, RENEWBILITY, Zweiter Zwischenbericht, August 2009; 
und Endbericht. Berlin, Dezember 2009. 
24 Ebd. 
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elektrisch zurückgelegt werden (z.B. PHEV-Transporter vor allem für den Lieferverkehr in 
Ballungsräumen eingesetzt werden). 

Außerdem ergeben sich aufgrund der noch unzureichenden Datenbasis für die 
Stromverbräuche sehr unterschiedliche Verbrauchsrückgänge bei den verschiedenen 
Elektrofahrzeugtypen gegenüber den Referenzfahrzeugen mit Verbrennungsmotor25. Alle 
PKW-Typen (reine Elektrofahrzeuge und PHEV) verbrauchen ca. 70 % weniger Energie 
als das Referenzfahrzeug. Der MODEC-LKW kommt dagegen in einem Flottenversuch 
und nach der Normverbrauchsmessung gemäß dem Neuen Europäischen 
Verbrauchszyklus NEFZ nur auf eine Reduktion von etwa 50 % gegenüber dem 
Referenzfahrzeug26.  

Für PHEV-Linienbusse gibt es noch keine Verbrauchsdaten, weil es diesen Fahrzeugtyp 
noch nicht gibt. Daher werden in dieser Studie die Ergebnisse der MODEC-Daten als 
Grundlage für die Verbrauchsberechnung der PHEV-Linienbusse genommen, jedoch an 
das ständige Halten und Anfahren des Busverkehrs angepasst. Daher wird 
angenommen, dass PHEV-Busse im reinen elektrischen Fahrzeugbetrieb 60 % des 
Energieverbrauchs gegenüber dem Referenzbus mit Verbrennungsmotor einsparen27. 

Bei der Berechnung werden wegen der großen Unsicherheit hinsichtlich der 
Kostenreduktion der Batterien zwei Batteriekostenvarianten betrachtet. In die 
Differenzkostenbetrachtung gehen die Endkundenpreise der Batterien ein28. Die Studie 
berücksichtigt für die Kostenberechnung nur Lithiumbatterien, da diese aufgrund ihrer 
Eigenschaften (Speicherdichte, Lebensdauer, Anzahl der Be- und Entladezyklen etc.) am 
besten für Elektrofahrzeuge geeignet erscheinen29.  

                                               
25 Die Angaben in der Literatur zu den Stromverbräuchen der Elektrofahrzeuge schwanken sehr stark; vgl. 
Öko-Institut und DLR-Institut für Verkehrsforschung, siehe Fußnote 23. Es gibt z.B. wenige 
Fahrflottenversuche wie mit dem MODEC. Der iMiEV hat z.B. mit dem EU-Norm-Zyklus einen Verbrauch 
von 11 kWh/100 km, vgl. http://www.mitsubishi-motors.de/modelle/neuheiten/imiev/1. Ökoinstitut und DLR 
rechnen für Kleinwagen aber mit durchschnittlich 18 kWh/100 km. Aufgrund der unsicheren Datengrund-
lage werden in dieser Studie bis 2020 keine Effizienzsteigerungen der Elektrofahrzeuge berücksichtigt. 
26 Schwegler, U. (e’mobile), a.a.O. 
27 Die Verbrauchsdaten für Busse schwanken sehr stark. Für neue Busse werden zwischen. 320-340 
kWh/100 km (32-34 Liter Diesel) angegeben. Die Busse der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) dagegen 
verbrauchen zum Beispiel durchschnittlich 500 kWh/100 km (50 Liter Diesel); vgl. Eberwein, B., Saubere 
Luft mit Dieselbussen – Die Strategie der Berliner Verkehrsbetriebe, 2. ÖPNV-Innovationskongress, 15. 
März 2005. 
28 Inkl. Mehrwertsteuer. Kostenangaben in der Literatur, die nur die Kosten ab Werk angeben, werden für 
die Berechnung des Endkundenpreises mit dem Faktor 1,4 multipliziert; vgl. Smokers, R. et al., Final report 
"Review and analysis of the reduction potential and costs of technological and other measures to reduce 
CO2 emissions from passenger cars". Brüssel 2006; und BCG (The Boston Consulting Group), Batteries for 
Electric Cars: Challenges, Opportunities and the Outlook to 2020, Januar 2009. Für die Differenzkosten-
berechnung wird angenommen, dass die Batterien mit Ratenkrediten mit einer Laufzeit von 10 Jahren und 
einem jährlichen Zinssatz von 6 % finanziert werden. 
29 Vezzini, A., Lithiumionen-Batterien als Speicher für Elektrofahrzeuge. Teil 1: Technische Möglichkeiten 
heutiger Batterien, Bulletin SEV/AES 3/2009. 
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In der ersten Variante wird angenommen, dass die Batteriekosten von aktuell 1.200 
Euro/kWh30 Speicherkapazität auf 300 Euro/kWh im Jahr 2020 sinken werden. Die Basis 
für diese Kostenabsenkung von 75 % sind die hohe Innovationsgeschwindigkeit der 
Batterieentwicklung und Skaleneffekte. Das Prognose-Institut CSM geht davon aus, dass 
bis 2014 die Batteriekosten um 50 % und bis 2020 um 80 % sinken werden31. Andere 
Quellen erwarten ähnliche Kostensenkungen32. 

 

In der zweiten Batteriekostenvariante wird angenommen, dass die Batteriekosten von 
heute 1.200 Euro/kWh Speicherkapazität auf 500 Euro/kWh im Jahr 2020 sinken werden. 
Die Basis für diese Kostenabsenkung von etwa 60 % ist die Einschätzung von Experten, 
dass die Material- und Herstellungskosten die Kostenreduktion der Batterien 
begrenzen33. Nach Schätzungen der Boston Consulting Group (BCG) könnten nur 
Technologiesprünge die Batteriekosten auf 250 US$/kWh Speicherkapazität senken 
(entspricht einem Endkundenpreis von 270 Euro/kWh Speicherkapazität). 

 

Es wird zusätzlich angenommen, dass die kalendarische Lebensdauer34 der Batterien bis 
2020 unverändert bei 10 Jahren und die maximale Anzahl der Be- und Entladezyklen 
(Vollzyklen) bei 2.500 liegt35. Bei den meisten Fahrzeugen ist die kalendarische 
Lebensdauer der begrenzende Faktor für die Nutzungszeit der Batterien. So nutzen z.B. 
reine Elektrofahrzeuge mit einer Batteriereichweite von 100 km die volle 

                                               
30 BCG, a.a.O.; Berenberg Bank und HWWI, a.a.O. 
31 VDA (Verband der Automobilindustrie), IAA-Fachveranstaltung des CSM-Prognose-Instituts: Gute 
Chancen für Europa. Automobil bleibt Wachstumsmotor – Batteriekosten werden sich in den nächsten fünf 
Jahren halbieren. Pressemitteilung, Frankfurt am Main, 18. September 2009, http://www.vda.de/de/ 
meldungen/news/20090918.html 
32 Engel, T., a.a.O.; Öko-Institut und DLR-Institut für Verkehrsforschung, RENEWBILITY, Zweiter 
Zwischenbericht, August 2009; und Endbericht. Berlin, Dezember 2009; Kalhammer, F. et al., a.a.O.; 
Axsen, J., Burke, A., Kurani, K., Batteries for Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs). Goals and the State 
of Technology circa 2008. Institute of Transportation Studies, University of California, Davis 2008; BMU, 
Konzept eines Programms zur Markteinführung von Elektrofahrzeugen – 1. Schritt: Marktaktivierung von 
100.000 Elektrofahrzeugen bis 2014. Berlin, 15. September 2009; Hacker, F. et al., Environmental impacts 
and impact on the electrcity market of a large scale introduction of electric cars in Europe, ETC/ACC 
Technical Paper, Juli 2009. 
33 BCG, a.a.O.; Sauer, D. U., Elektrische Energiespeicher in Hybrid und Elektrofahrzeugen, Seminar für 
Kraftfahrzeug- und Motorentechnik Berlin, 29. Januar 2009. McKinsey erwartet bei einem sich inkrementell 
entwickelnden Markt ebenfalls ein Batteriekostenniveau, das der 2. Kostenvariante dieser Studie 
entspricht, vgl. BMU, Konzept eines Programms zur Markteinführung von Elektrofahrzeugen – 1. Schritt: 
Marktaktivierung von 100.000 Elektrofahrzeugen bis 2014, Berlin, 15. September 2009. 
34 Lebensdauer der Batterien durch Alterungsprozesse unabhängig von der Nutzungsintensität. 
35 Sauer, D.U. (RWTH Aachen), mdl. Information, Januar 2010; Meyer, H. W. (Institut für Physikalische 
Chemie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster), schriftl. Information, Februar  2010; Köhler, U. 
(Johnson Controls - Saft), schriftl. Information, Januar 2010. Siehe auch Sauer, D. U., Elektrische 
Energiespeicher; Köhler, U. und Liska, J. L., Status and Trends of Li-Ion battery technology for automotive 
applications, 7th international ATA conference on engines, Pula 2008. 
Vollzyklen: vollständige Be- und Entladung der Batterien. 
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Batteriespeicherfähigkeit selten aus, da sie nur eine durchschnittliche Tagesleistung von 
35-40 km haben. Diese Fahrzeuge erreichen daher selten Vollzyklen und können 
während der kalendarischen Lebensdauer der Batterien nicht die maximale mögliche 
Anzahl von Vollzyklen ausnutzen. Ein großer Teil der Batterien altert somit ungenutzt36. 

 

Die Fahrleistung während der Batterielebensdauer schwankt zwischen 80.000 und 
170.000 km, abhängig von der Anzahl der täglich elektrisch zurückgelegten Kilometer 
und der Nutzungsintensität37 der Batterie.  

Die Differenzkosten werden für den Zeitraum 2010-2020 unter Berücksichtigung 
steigender Kraftstoff- und Strompreise ermittelt. 

                                               
36 Zur kalendarischen Lebensdauer siehe Smith, K., Markel, T, Pesaran, A., PHEV Battery Trade-Off Study 
and Standby Thermal Control, 26th International Battery Seminar & Exhibit, Fort Lauderdale, 16.-19. März 
2009; Vezzini, A., a.a.O. 
37 Ein Fahrzeug mit einem Batteriespeichervolumen für 100 km und einer täglichen Fahrleistung von 40 km 
weist eine wesentlich geringere Batterienutzungsintensität auf als z.B. ein PHEV mit 50 km elektrischer 
Reichweite und derselben täglichen Fahrleistung. Jährliche und tägliche Fahrleistung nach IVS (Institut für 
Verkehr und Stadtbauwesen, Technische Universität Braunschweig), Kontinuierliche Befragung des 
Wirtschaftsverkehrs in unterschiedlichen Siedlungsräumen, Schlussbericht „Kraftfahrzeugverkehr in 
Deutschland“ (KiD 2002), Band 1. Braunschweig 2003; Engel, T. a.a.O.; Öko-Institut und DLR-Institut für 
Verkehrsforschung, RENEWBILITY. Stoffstromanalyse nachhaltige Mobilität im Kontext erneuerbarer 
Energien bis 2030. Endbericht. Berlin, Dezember 2009. 
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Es werden zwei Energiepreisvarianten verglichen: 

 

·  Variante starker Energiepreisanstieg: Der Erdölpreis steigt bis 2020 auf 200 
US$2008/Barrel38. Der durchschnittliche Kraftstoffpreis beträgt dadurch im Jahr 2020 
2,40 Euro/Liter, der Strompreis für Haushaltskunden 32 ct/kWh und für 
Gewerbekunden 24 ct/kWh. 

 

·  Variante moderater Energiepreisanstieg: Der Erdölpreis steigt bis 2020 auf 100 
US$2008/Barrel39. Der durchschnittliche Kraftstoffpreis beträgt dadurch im Jahr 2020 
2,07 Euro/Liter, der Strompreis für Haushaltskunden 26 ct/kWh und für 
Gewerbekunden 19 ct/kWh. 

 

Die folgende Tabelle 2 zeigt eine Übersicht der verschiedenen Varianten der 
Differenzkostenberechnung. 

 

 Energiekosten Batteriekosten 
Variante A hoch niedrig 
Variante B niedrig niedrig 
Variante C hoch hoch 
Variante D niedrig hoch 

Tabelle 2: Varianten der Differenzkostenberechnung 

                                               
38 BEE und AEE, a.a.O. 
39 BMU, Leitstudie 2008. Weiterentwicklung der „Ausbaustrategie Erneuerbare Energien“ vor dem 
Hintergrund der aktuellen Klimaschutzziele Deutschlands und Europas. Oktober 2008. 
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2.3.3  Ergebnisse der Differenzkostenberechnung – F örderbedarf pro Fahrzeug 

Wie bereits oben erläutert, werden für die Differenzkostenberechnung die Batteriekosten 
mit den vermiedenen Energiekosten während der Batterielebensdauer verglichen. Die 
folgende Abbildung 6 für das Jahr 2015 zeigt beispielhaft den Kostenvergleich der 
Variante A. Bei drei Fahrzeugen sind die vermiedenen Energiekosten höher als die 
Batteriekosten: beim Leichtfahrtzeug mit zwei Sitzen, beim PHEV-Oberklassewagen und 
beim Leichtbau-Transporter. Diese Fahrzeugtypen sind damit schon 2015 wirtschaftlich 
und bedürfen daher keiner Förderung. Fahrzeugklassen wie das Leichtfahrzeug mit vier 
Sitzen und die PHEV-Klein- und PHEV-Mittelklassewagen rentieren sich 2015 bei der 
Variante A schon fast ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung, da die vermiedenen 
Energiekosten in etwa so hoch wie die Batteriekosten sind. Reine Elektro-PKW (Klein- 
und Mittelklassewagen) benötigen 2015 trotz starkem Batteriepreisrückgang noch eine 
hohe Förderung, da die vermiedenen Energiekosten (bei Haushaltstarif) nur der Hälfte 
der Batteriekosten entsprechen. Für ein Elektrofahrzeug wie z.B. den iMiEV betragen die 
Batteriekosten im Jahr 2015 ca. 14.600 Euro. Während der Batterielebensdauer kann der 
Nutzer dieses Fahrzeugs aber nur etwa 7.000 Euro einsparen. Beim reinen Elektro-LKW 
(3,5-5 t) ist der Unterschied zwischen Batterie- und vermiedenen Energiekosten sogar 
noch höher. 
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Abbildung 6: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2015 (Variante 
A) 

 
Im Folgenden werden die Ergebnisse des Kostenvergleichs der verschiedenen Varianten 
anhand des Förderbedarfs pro Fahrzeug dargestellt. Dabei wurde bei den Stromkosten 
der Elektrofahrzeuge bei allen PKW der Haushaltstarif und bei LKW und Bussen der 
Gewerbekundentarif berücksichtigt. 
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Der Förderbedarf der Fahrzeuge weist aufgrund folgender Faktoren eine große 
Bandbreite auf: 

 

·  Fahrzeugtyp: Die Fahrzeug- und Batteriegröße führt zu sehr unterschiedlichen 
Förderhöhen pro Fahrzeug. Während leichte Elektrofahrzeuge mit zwei Sitzen bereits 
heute wirtschaftlich sind, benötigen PHEV im Jahr 2012 bis zu 8.500 Euro, Elektro-
PKW bis zu 20.000 Euro und LKW und Busse bis zu 50.000 Euro Förderung pro 
Fahrzeug (siehe z.B. Abbildung 7). 

·  Jahr der Förderung: In allen Varianten fällt der Förderbedarf pro Fahrzeug bis 2020 
sehr stark ab (siehe Abbildung 7, Abbildung 8, Abbildung 9 und Abbildung 10). 

·  Energiekosten: Obwohl die hohe Energiekostenvariante von einem doppelt so hohen 
Ölpreis wie die niedrige Variante ausgeht, unterscheidet sich der Förderbedarf pro 
Fahrzeug nicht sehr stark (siehe z.B. Abbildung 7 und Abbildung 8). Die sehr 
ähnlichen Ergebnisse entstehen dadurch, dass mit dem Ölpreisanstieg auch ein 
starker Anstieg der Strompreise verbunden ist, der den Einsparungseffekt dämpft. 

·  Batteriekosten: Die Batteriekostenentwicklung wirkt sich am stärksten auf die 
Förderkosten pro Fahrzeug aus. Während in den beiden Varianten mit niedrigen 
Batteriekosten im Jahr 2020 alle Fahrzeuge wirtschaftlich sind (siehe Abbildung 7 
und Abbildung 8), ist der Förderbedarf bei hohen Batteriekosten im Jahr 2020 mit bis 
zu 6.000 Euro je Elektro-PKW und bis zu 17.000 Euro je Elektro-LKW noch sehr groß 
(siehe Abbildung 9 und Abbildung 10). 

 

 

Varianten A und B 

Variante A und Variante B zeigen trotz der unterschiedlichen Energiepreispfade einen 
ähnlichen Verlauf des Förderbedarfs pro Fahrzeug bis 2020. Alle Fahrzeuge erreichen 
2020 die Wirtschaftlichkeit und bedürfen daher keiner weiteren Förderung. Beide 
Abbildungen zeigen jedoch den noch sehr hohen Förderbedarf von LKW und Klein- und 
Mittelklassewagen im Jahr 2015. 
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Variante A 

 
Abbildung 7: Förderbedarf pro Fahrzeug (Variante A) 
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Variante B 

 
Abbildung 8: Förderbedarf pro Fahrzeug (Variante B) 
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Varianten C und D 
Die Varianten C und D zeigen im Vergleich zu den Varianten A und B ein deutlich 
anderes Bild. Die Absenkung des Förderbedarfs verläuft flacher. Im Jahr 2015 benötigen 
fast alle Fahrzeuge noch sehr hohe Förderbeträge.  

Ein Mittelklasse-Elektrowagen 15.000 Euro, ein Mittelklasse-PHEV ca. 5.500 Euro und 
ein PHEV-LKW ca. 17.000 Euro (Variante C).  

Im Jahr 2020 sind noch vier Fahrzeugtypen förderbedürftig: Klein- und Mittelklassewagen 
mit bis zu 6.000 Euro und LKW (3,5-5 t) mit bis zu 17.000 Euro (Varianten C und D). 

 

Variante C 

 
Abbildung 9: Förderbedarf pro Fahrzeug (Variante C) 
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Variante D 

 
Abbildung 10: Förderbedarf pro Fahrzeug (Variante D) 

 
Kosten pro Personenkilometer 

Die Ergebnisse der Kostenberechnung pro Personenkilometer entsprechen ungefähr den 
Ergebnissen der oben dargestellten Differenzkostenberechung. Beispielhaft werden an 
dieser Stelle daher nur die Kosten pro Personenkilometer der Variante A abgebildet. Ein 
Personenkilometer eines PHEV-Mittelklassewagen kostet z.B. im Jahr 2010 9,5 ct (= 9,5 
Euro/100 km) mehr im Vergleich zum Referenzfahrzeug mit Verbrennungsmotor. 2020 
spart derselbe Fahrzeugtyp 2 ct pro Personenkilometer (= -2 Euro/100 km) im Vergleich 
zum Referenzfahrzeug mit Verbrennungsmotor. 
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Abbildung 11: Kosten pro Personenkilometer (Variante A). 

 

2.3.4 Ergebnisse der Differenzkostenberechnung – ge samtes Fördervolumen  

Der Berechung des Fördervolumens der vier verschiedenen Varianten liegt die 
Entwicklung der Fahrzeugflotte, wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, zu Grunde. In Kapitel 
2.3.5 wird außerdem untersucht, wie sich eine veränderte 
Fahrzeugflottenzusammensetzung auf das Fördervolumen auswirkt. 

 

Die Ergebnisse der Berechnung des gesamten Fördervolumens zeigen, das der 
Förderbedarf pro Fahrzeug stark von der Batteriekostenentwicklung abhängt. In den 
Varianten A und B mit einer starken Batteriekostenreduktion steigt der jährliche 
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Förderbedarf maximal bis 160 Millionen Euro im Jahr 2016 und sinkt dann bis 2020 auf 
null ab. 

Bei höheren Batteriekosten zeigt sich dagegen ein ganz anderes Bild. Das 
Fördervolumen zeigt keine rückläufige Tendenz und steigt stattdessen auf über 500 
Millionen Euro im Jahr 2020. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der verschiedenen Varianten separat dargestellt. 

 

Variante A 

Die Ergebnisse der Kostenvariante A zeigen, dass das von der Bundesregierung 
formulierte Ziel von einer Million Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen mit einem 
Fördervolumen von knapp 838 Millionen Euro bis 2020 erreicht werden kann. Mit diesem 
Fördervolumen könnten die bei der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs entstehenden 
Differenzkosten gegenüber konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
vollständig ausgeglichen werden. Dabei wird das Fördervolumen auf die Jahre nicht 
linear verteilt, sondern richtet sich nach der Verfügbarkeit der entsprechenden 
Fahrzeugklasse. So wird in den ersten zwei Jahren schwerpunktmäßig der Ausbau von 
Leichtfahrzeugen gefördert, ab 2012 werden mehrheitlich Klein- und Mittelklassewagen, 
PHEV (Klein- und Mittelklasse) und LKW gefördert (siehe Abbildung 13). Im Jahr 2015 
erreicht die Förderung mit knapp 140 Millionen Euro ihren Höhepunkt und kann danach 
schrittweise zurückgefahren werden. 2018 und 2019 müssen nur noch reine 
Elektrofahrzeuge unterstützt werden, 2020 ist kein Fahrzeugtyp mehr förderbedürftig.  
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Abbildung 12: Fördervolumen Elektromobilität 2010-2020 (Variante A) 
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Variante B 
Das Fördervolumen in Variante B ist etwas höher als in Variante A und erreicht bis 2020 
kumuliert über 1,011 Mrd. Euro. Das Fördermaximum ist mit knapp 160 Millionen Euro 
erst im Jahr 2016 erreicht (siehe Abbildung 13). Im Jahr 2020 ist noch die Förderung von 
Elektro-Kleinwagen notwendig. 

 
Abbildung 13: Fördervolumen Elektromobilität 2010-2020 (Variante B) 
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Varianten C und D  
Varianten C und D zeigen einen deutlich anderen Verlauf der Fördervolumina bis 2020. 
Die Fördersummen steigen bis 2020 kontinuierlich auf 530 Millionen Euro/a in Variante C 
und auf über 700 Millionen Euro in Variante D an. Dadurch ergeben sich kumulierte 
Fördervolumen von 2,4 Milliarden Euro bzw. 2,7 Milliarden Euro bis 2020. Der steigende 
Förderbedarf ist vor allem auf die noch hohen Differenzkosten von rein Elektroklein- und 
Mittelklassewagen bis 2020 zurückzuführen (siehe Abbildung 14 und Abbildung 15).  

 
Abbildung 14: Fördervolumen Elektromobilität 2010-2020 (Variante C) 
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Abbildung 15: Fördervolumen Elektromobilität 2010-2020 (Variante D) 

 

2.3.5 Auswirkungen einer veränderten Fahrzeugflotte  auf das 
Fördervolumen 

Für die Berechnung des Fördervolumens der Varianten A bis D liegt die gleiche 
Entwicklung der Fahrzeugflotte bis 2020 zu Grunde. Im Folgenden wird dargestellt, wie 
sich die Förderkosten verändern, wenn bis 2020 nur wenige reine Elektro-PKW, dafür 
jedoch mehr PHEV gefördert werden (Zusammensetzung der veränderten Fahrzeugflotte 
s. Tabelle B im Anhang). Durch die veränderte Fahrzeugflotte würde sich das 
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Fördervolumen der Variante C auf 1,4 Milliarden Euro und das Fördervolumen der 
Variante D auf 1,7 Milliarden Euro verringern. Abbildung 16 und Abbildung 17 zeigen, 
dass mehr PHEV statt reinen Elektro-PKW den jährlichen Förderbedarf auf max. 250 
bzw. 350 Millionen Euro reduzieren würden. Daher sehen es die Forschungsnehmer als 
notwendig an, jedes Jahr das gesamte Fördervolumen mit aktuellen Prognosen zur 
Entwicklung der Fahrzeugflotte neu zu berechnen.  

 

 
Abbildung 16: Variante C mit veränderter Fahrzeugflotte 
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Abbildung 17: Variante D mit veränderter Flottenzusammensetzung 
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3 Vermiedene Treibhausgasemissionen und Importkoste n 
fossiler Energieträger durch Elektromobilität im 
Straßenverkehr 

3.1 Beitrag zum Klimaschutz 
Für die Berechnung der vermiedenen Treibhausgasemissionen durch Elektromobilität 
werden drei verschiedene Varianten für den Strommix im Jahr 2020 betrachtet:  

-  30 % Anteil Erneuerbarer Energien Anteil (BMU-Sektorziel40), 

-  47 % Anteil Erneuerbarer Energien (Strom-Ausbauprognose der Erneuerbare-
Energien-Branche41), 

-  100 % Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch. 

 

Der Treibhausgasausstoß des Stromverbrauchs der Elektrofahrzeuge wird mit den 
Treibhausgasemissionen der Kraftstoffe der fossilen Referenzfahrzeuge verglichen. Bei 
allen Berechnungen werden die Emissionen aller Prozessschritte und der Verbrennung 
der Energieträger berücksichtigt. Die Treibhausgasbilanzen der Vorketten wie z.B. des 
Kohleabbaus, der Erdölförderung oder der Herstellung und Installation von Erneuerbare-
Energien-Anlagen fließen damit in den Vergleich mit ein42. 

Die vermiedenen Treibhausgasemissionen durch Elektromobilität im Straßenverkehr 
hängen sehr stark vom Strommix ab, den die Elektrofahrzeuge nutzen. Mit einem Anteil 
Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch von 30 % sparen eine Million 
Elektrofahrzeuge im Jahr 2020 etwa 1,14 Millionen t CO2eq ein. Wenn die Fahrzeuge 
dagegen Strom nutzen, der zu 100 % aus Erneuerbaren Energien stammt, verdoppelt 
sich die CO2-Einsparung auf 2,1 Millionen t pro Jahr (siehe Abbildung 18). 

 
 
 
 
 
 
 

                                               
40 BMU, Hintergrundinformation zur EU-Richtlinie über erneuerbare Energien, 15. Dezember 2008. 
41 BEE und AEE: a.a.O. 
42 CO2-Berechnung der Stromerzeugung nach GEMIS 4.5 und UBA (Umweltbundesamt), Emissionsbilanz 
erneuerbarer Energieträger. Durch Einsatz erneuerbarer Energien vermiedene Emissionen im Jahr 2007. 
Dessau-Roßlau, Oktober 2009. CO2-Berechnung der Kraftstofferzeugung nach ERA, a.a.O. 
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Abbildung 18: CO2-Einsparung durch Elektromobilität bis 2020. 

 

3.2 Vermiedene Importkosten  

Im Jahr 2020 sparen alle Elektrofahrzeuge zusammen etwa 680 Millionen Liter fossile 
Kraftstoffe ein. Für die Berechnung der vermiedenen Importkosten werden die 
eingesparten Rohölimporte und die Energierohstoffimporte für den Stromverbrauch der 
Elektrofahrzeuge berücksichtigt. 

Die Höhe der vermiedenen Importkosten fossiler Energieträger hängt von der 
Energiepreisentwicklung und dem Anteil der Erneuerbaren Energien am 
Bruttostromverbrauch ab43. Bei einem Erdölpreis von 200 US$2008/Barrel werden im Jahr 
2020 zwischen 660 und 790 Millionen Euro/a, bei einem Erdölpreis von 100 

                                               
43 Energiekostenberechung nach BMU, Leitstudie 2008.  
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US$2008/Barrel zwischen 320 und 395 Millionen Euro/a fossiler Energieimporte 
vermieden. 

 

 1. Kostenvariante (Erdölpreis:  
200 US$/Barrel) 

2. Kostenvariante (Erdölpreis:  
100 US$/Barrel) 

Anteil Erneuerbarer Energien 
am Brutto-Stromverbrauch  

30 % 47 % 100 % 30 % 47 % 100 % 

Vermiedene Importkosten für 
fossile Energieträger 

656 Mio. 
Euro 

728 Mio. 
Euro 

792 Mio. 
Euro 

322 Mio. 
Euro 

346 Mio. 
Euro 

395 Mio. 
Euro 

Tabelle 3: Vermiedene Importkosten im Jahr 2020. 
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4 Fazit 

Die Differenzkostenberechnung dieser Studie zeigt, dass der Förderbedarf pro 
Elektrofahrzeug in den ersten Jahren noch sehr hoch ist. Der Kostenvergleich macht 
aber auch deutlich, dass die Mehrkosten von den verschiedenen Fahrzeugklassen 
abhängig sind. Während leichte Elektrofahrzeuge mit zwei Sitzen bereits heute 
wirtschaftlich sind, benötigen PHEV 2012 bis zu 8.500 Euro, Elektro-PKW bis zu 20.000 
Euro und LKW und Busse bis zu 50.000 Euro Förderung pro Fahrzeug. 

 

Durch sinkende Batteriekosten fällt der Förderbedarf pro Fahrzeug bis 2020 sehr stark 
ab. Bei einer Kostenreduktion von 75 % erreichen alle Fahrzeuge 2020 die 
Wirtschaftlichkeit und bedürfen daher keiner weiteren Förderung. Bei einer 
Kostenabsenkung von 60 % benötigen Elektro-Klein- und Mittelklassewagen im Jahr 
2020 dagegen immer noch eine Förderung von etwa 5.000 Euro. 

 
Die Ergebnisse der Berechnung des gesamten Fördervolumens der Elektrofahrzeugflotte 
zeigen ebenfalls den starken Einfluss der Batteriekostenentwicklung. In den Varianten 
mit einer starken Batteriekostenreduktion wächst der jährliche Förderbedarf maximal auf 
160 Millionen Euro im Jahr 2016 und sinkt dann bis 2020 auf null ab. Bei höheren 
Batteriekosten gibt es dagegen keine rückläufige Tendenz des Fördervolumens, das auf 
über 500 Millionen Euro im Jahr 2020 steigt.  

Um das von der Bundesregierung formulierte Ziel von einer Million Elektro- und PHEV zu 
erreichen, ist bei den Varianten mit starker Batteriekostensenkung ein Fördervolumen 
von 840 Millionen bzw. 1 Milliarde Euro bis 2020 notwendig. Wenn die Batteriekosten 
langsamer sinken, steigt der kumulierte Förderbedarf auf 2,4 bzw. 2,7 Milliarden Euro. 

Auch über das Jahr 2020 hinaus müssten dann Differenzkosten gegenüber der 
Anschaffung kostengünstiger Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ausgeglichen werden. 

 

Der Förderbedarf der Varianten mit höheren Batteriekosten wird vor allem durch reine 
Elektro-PKWs verursacht. Wenn statt Elektro-PKWs mehr PHEV gefördert werden, 
würde sich der jährliche Förderbedarf auf max. 250 bzw. 350 Millionen Euro und das 
kumulierte Fördervolumen bis 2020 auf 1,4 bzw. 1,7 Milliarden reduzieren. 

Die Berechnung der vermiedenen Treibhausgasemissionen durch Elektromobilität im 
Straßenverkehr zeigt, dass 1 Million Elektrofahrzeuge bei einem Anteil von 30 % Strom 
aus Erneuerbaren Energien im Jahr 2020 bereits 1,14 Millionen t CO2eq einsparen 
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können. Die Vermeidungsmenge würde sich auf 2,1 Millionen t CO2eq verdoppeln, wenn 
die Elektrofahrzeuge zu 100 % Strom aus Erneuerbaren Energien nutzen. 

Die Bandbreite der vermiedenen Importkosten fossiler Energieträger ist noch größer. Je 
nach Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch und der 
Energiepreisentwicklung vermeiden die Elektrofahrzeuge zwischen 320 und 790 
Millionen Euro/a fossiler Energieimporte in 2020. 

 

Sowohl aus Sicht des Klimaschutzes als auch der Versorgungssicherheit ist daher eine 
möglichst ausschließliche Nutzung von Strom aus Erneuerbaren Energien in 
Elektrofahrzeugen zu begrüßen. 
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8 Anhang 

 

Anhang zu Kapitel 2: Entwicklung der Elektromobilit ät im 
Straßenverkehr bis 2020 
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Abbildung A: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2010 (alle Varianten) 
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Abbildung B: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2015 (Variante A) 
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Abbildung C: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2020 (Variante A) 
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Abbildung D: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2015 (Variante B) 
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Abbildung E: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2020 (Variante B) 



Klimafreundliche Elektromobilität: Finanzielle Hürden zur Markteinführung bis 2020 
Autoren: Norbert Kortlüke, Björn Pieprzyk  48 
 

 

 
Abbildung F: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2015 (Variante C) 
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Abbildung G: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2020 (Variante C) 
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Abbildung H: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2015 (Variante D) 
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Abbildung I: Vergleich Batteriekosten/Vermiedene Energiekosten im Jahr 2020 (Variante D) 
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Tabelle B: Jährlicher Zuwachs von Elektrofahrzeugen bis 2020 mit höherem Anteil von PHEV  (1 Million 
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